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RS UVS Niederösterreich 2002/06/13
Senat-MB-02-2001

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.2002

Rechtssatz

Voraussetzung für den Ausspruch eines Betretungsverbots ist, dass aufgrund bestimmter Tatsachen, insbesondere

wegen eines vorangegangenen gefährlichen Angri2s, anzunehmen ist, dass ein gefährlicher Angri2 auf Leben,

Gesundheit oder Freiheit bevorsteht.

 

Das Vorangehen eines gefährlichen Angri2s ist daher ebenso wenig Voraussetzung für den Ausspruch einer

Wegweisung oder eines Betretungsverbotes wie die Tatsache eines gefährlichen Angri2s für sich alleine einen solchen

Ausspruch zu tragen vermag.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 2002/06/13 Senat-MB-02-2001
	JUSLINE Entscheidung


